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Verordnung (Mietenbegrenzungsverordnung vom 28.04.2015) hat das Land Berlin erlassen. "Für die 

Mietpreisbremse bedeutet das Urteil des Amtsgerichts Charlottenburg eine erhebliche Rechtsunsicherheit, da 

ein rechtswirksamer Mietspiegel die Voraussetzung für die Mietpreisbremse ist," sagt der 1. Vorsitzende des 

AMV, RA Uwe Piper. "Die zwingend benötigte Rechtssicherheit kann nur durch den unverzüglichen Erlass einer 

Rechtsverordnung durch die Bundesregierung nach § 558c Abs. 5 BGB ( "Die Bundesregierung wird ermächtigt, 

durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über den näheren Inhalt und das 

Verfahren zur Aufstellung und Anpassung von Mietspiegeln zu erlassen.") erreicht werden. Nur wenn die 

Bundesregierung zeitnah von der ihr obliegenden Ermächtigung Gebrauch macht und verbindlich in Form einer 

Rechtsverordnung Vorschriften über den näheren Inhalt und das Verfahren zur Aufstellung und Anpassung von 

Mietspiegeln erlässt, kann wieder Rechtssicherheit eintreten und die Mietpreisbremse funktionieren. Im 

Interesse aller Mieterinnen und Mieter besteht hier dringender Handlungsbedarf. Die Bundesregierung muss 

schnellstmöglich dafür Sorge tragen, dass Mietspiegel gerichtsfest aufgestellt werden können. Anderenfalls 

wird es in Berlin zu einer Prozesslawine kommen, die auf dem Rücken der Berliner Mieterinnen und Mieter 

ausgetragen werden wird. Dies muss verhindert werden. Der AMV appelliert an Berlins 

Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel, eine entsprechende Rechtsverordnung im Bundesrat auf den Weg zu 

bringen." 

Berlin, den 21.05.2015 

Marcel Eupen, Pressesprecher 


